
Kommission für Pferdeleistungsprüfungen der Pferdesportverband Weser-Ems, Heidewinkel 8, 49377 Vechta, 
Tel.: 04 44 1 /91 40-10, Fax: 04 44 1/91 40-17, Internet: www.psvwe.de 

Antrag 
auf Genehmigung zur Durchführung einer Sonderprüfung zur Abnahme von 

Abzeichen im Pferdesport 
Sonderprüfungstermine müssen 21 Tage vor dem Prüfungstag bei LK und Pferdesportverband angemeldet sein! 
 
Der Verein__________________________________________________  Vereins-/Betriebs-Nr.: _______________ 

Anschrift  
(Post Unterlagen) 

Telefon Ansprechpartner  
(Tagüber) 
 
Email: ___________________________________________  
beantragt die Genehmigung zur Durchführung einer Sonderprüfung gem. § 13 der Besonderen Bestimmungen der 
Landeskommission für Pferdeleistungsprüfungen Weser-Ems. 
 
Prüfungstag:     Prüfungsort:     ________________________     
  (Bitte vollständige Adresse des Prüfungsortes angeben) 
Prüfungsbeginn:    Uhr   
Vorbereitungslehrgang findet statt vom bis ________________  
Lehrgangsleiter ist Lizenz-Nummer:  

Ein Richtervorschlag, der zweite Richter wird von der Landeskommission bestimmt.  (beim 
Deutschen Reitabzeichen, Fahrabzeichen, Voltigier- u. Longierabzeichen sowie beim Reit- u. Fahrpass darf der Richter, der vom 
Veranstalter vorgeschlagen wird, nicht aus dem eigenen Kreisreiterverband kommen.) 
 
1.  Zusage liegt vor    ja / nein 

2.   wird über LK bestimmt. 
 

 Basispass Pferdekunde 
 

Motivationsabzeichen Abzeichen Geländereiten Abzeichen Geländefahren 
   Steckenpferd 
           Reiten / Voltigieren** 
 
   Kleines Hufeisen 
   Reiten / Voltigieren / Fahren** 

   Kombiniertes Hufeisen 

   Großes Hufeisen 
   Reiten / Voltigieren** 

   FN Sportabzeichen Reiten 

   Hufeisen Westernreiten 

**BITTE ANGEBEN OB 
    REITEN ODER VOLTIGIEREN 

 
 Deutscher Reiterpass 

Wanderreiten Stufe 1   

 Stufe 2   

Jagdreiten Stufe 1   

 Stufe 2   

Distanzreiten Stufe 1   

 Stufe 2   

 Stufe 3   
 

 
 Deutscher Fahrpass 

 

Wanderfahren Stufe 1   

 Stufe 2   

 

Distanzfahren  Stufe 1   

 Stufe 2   

Deut. Reitabzeichen Deut. Fahrabzeichen Deut. Voltigier-/Longierabz. 
 
 Reitabzeichen Klasse IV 
 Reitabzeichen Klasse IV (Gelände) 
 
 Reitabzeichen Klasse III 
 Reitabzeichen Klasse III (Dressur) 
 Reitabzeichen Klasse III (Springen) 
 Reitabzeichen Klasse III (Gelände) 
 
 Reitabzeichen Klasse II 
 Reitabzeichen Klasse II (Dressur) 
 Reitabzeichen Klasse II (Springen) 
 
 Reitabzeichen Klasse I 

 
 Fahrabzeichen Klasse IV 
 
 Fahrabzeichen Klasse III 
  (Ein-/Zweispänner) 
 Fahrabzeichen Klasse III 
  (Vierspänner) 
 
 Fahrabzeichen Klasse II 
 (Zweispänner) 
 Fahrabzeichen Klasse II 
 (Vierspänner) 
 
 Fahrabzeichen Klasse I 

 
 Voltigierabzeichen Klasse IV 
 
 Voltigierabzeichen Klasse III 
 
 Voltigierabzeichen Klasse II 
 
 Voltigierabzeichen Klasse I 
 
 Longierabzeichen Klasse IV 
 
 Longierabzeichen Klasse III 
 
 Longierabzeichen Klasse II 

 

 
      
Datum Stempel Unterschrift 

 



Wir bitten um Beachtung folgender Punkte: 
 
 
1. Die Teilnehmerlisten u. Urkunden sind den Richtern ausgefüllt vor der Prüfung vorzulegen. 
 

2. Der Basis-Pass Pferdekunde ist ab dem 01.01.2000 Voraussetzung für den Erwerb des 

ersten Gelände- oder Deutschen Abzeichens. Der Nachweis muss in Form einer Kopie 

des Zertifikates vorgelegt werden, falls die Prüfung nicht am selben Tag abgelegt wird. 

Sind vor dem 01.01.2000 bereits Abzeichenprüfungen (keine Motivationsabzeichen) 

abgelegt worden, können diese als Voraussetzung anerkannt werden und sind ebenfalls in 

Form einer Kopie den Prüfungsunterlagen beizulegen. 
 

4. Mindestmaß für Prüfungen bei DRA ist 20 x 40 m. 
 

5. Die Zahl der Teilnehmer pro Halbtag (ca. 4 Std.) ist begrenzt beim Basispass und den 

Deutschen Abzeichen: 

- auf 30 Basispässe oder 20 Abzeichen oder 25 Kombinierten (z.B. 10 Basispass und 15  

      DRA), 

- auf 12 Deutsche Fahrabzeichen 

- auf 35 Voltigierabzeichen 
 

5. Die Abzeichen sind nach bestandener Prüfung durch die Richter zu überreichen. 
 

6. Die Abzeichenkarten können erst nach Eingang der Prüfungsunterlagen und nach 

Bezahlung der Abzeichenprüfung ausgestellt werden. Wir bitten Sie also, die Unterlagen 

unverzüglich nach Beendigung der Prüfung bei uns  

einzureichen. 
 

7. Die Prüfung der Motivationsabzeichen muß durch eine Person abgenommen,  

werden, die mindestens die Trainer C – Reiten oder Voltigieren – (mit gültiger DSB-Lizenz) 

bzw. eine Richterqualifikation besitzt (bitte den Nachweis in Form einer Kopie den 

Prüfungsunterlagen beilegen). 
 

8. Noch eine Bitte: Um das rasche Zusenden und das fehlerfreie Ausstellen der Ausweise 

bzw. Urkunden zu gewährleisten, ist darauf zu achten, dass die Nachweisbögen der 

Prüfungen  gut leserlich ausgefüllt werden. 
 

ERFOLGREICH BESTANDEN!! WIR VERÖFFENTLICHEN IHRE ABZEICHENABNAHME 
 

Sie haben Ihre Abzeichenabnahme erfolgreich durchgeführt?  
Senden Sie uns ein Foto, die Namen der Teilnehmer und Richter.  
Wir veröffentlichen diese gerne in unserer PSVWE Onlinezeitung.  

Daten senden Sie bitte an: redaktion@psvwe.de .  
Bei Fragen erreichen zur Veröffentlichung erreichen Sie uns unter 04441/914022 


